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Verordnung 
über das Meisterprüfungsberufsbild und über die Prüfungsanforderungen in den Teilen 1 und II 

der Meisterprüfung im Feinwerkmechaniker-Handwerk 
(Feinwerkmechanikermeisterverordnung - FeinwerkMechMstrV) 

Vom 5. April 2001 

Auf Grund des §45 der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 
1998 (BGBl. 1 5.3074) in Verbindung mit Artikel 56 
Abs. 1 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 
18. März 1975 (BGBl. 1 5.705) und dem Orga-
nisationserlass vom 27. Oktober 1998 (BGBl. 1 S. 
3288) verordnet das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung: 

§1 
Gliederung und Inhalte der Meisterprüfung 

(1) Die Meisterprüfung im Feinwerkmechaniker-
Handwerk umfasst folgende selbstständige Prü-
fungsteile: 

1. die Prüfung der meisterhaften Verrichtung der 
gebräuchlichen Arbeiten (Teil 1) 

2. die Prüfung der erforderlichen fachtheoretischen 
Kenntnisse (Teil II) 

3. die Prüfung der erforderlichen betriebswirtschaft-
lichen, kaufmännischen und rechtlichen Kennt-
nisse (Teil III) 

4. die Prüfung der erforderlichen berufs- und ar-
beitspädagogischen Kenntnisse (Teil IV). 

(2) Für die Meisterprüfung im Teil 1 im Feinwerk-
mechaniker-Handwerk werden die Schwerpunkte 
Maschinenbau, Werkzeugbau und Feinmechanik ge-
bildet; der Prüfling hat einen dieser Schwerpunkte 
auszuwählen. 

§2 
Meisterprüfungsberufsbild 

(1) Durch die Meisterprüfung im Feinwerkmechani-
ker-Handwerk wird festgestellt, dass der Prüfling be-
fähigt ist, einen Handwerksbetrieb selbstständig zu 
führen, Leitungsaufgaben in den Bereichen Technik, 
Betriebswirtschaft, Personalführung und -entwicklung 
wahrzunehmen, die Ausbildung durchzuführen und 
seine berufliche Handlungskompetenz selbst-ständig 
umzusetzen und an neue Bedarfslagen in diesen Be-
reichen anzupassen. 
(2) Allen Schwerpunkten im Feinwerkmechaniker-
Handwerk werden zum Zwecke der Meisterprüfung 
folgende gemeinsame Tätigkeiten, Kenntnisse und 
Fertigkeiten als ganzheitliche Qualifikation zugerech-
net: 

1. Kundenwünsche ermitteln, Kunden beraten, Auf-
tragsverhandlungen führen und Auftragsziele fest-
legen, Leistungen kalkulieren und Angebote erstel-
len 

2. Aufgaben der technischen und kaufmännischen 
Betriebsführung, der Betriebsorganisation, der 
Personalplanung und des Personaleinsatzes 
wahrnehmen, insbesondere unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, 
des Qualitätsmanagements, der Haftung sowie 

des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und des Um-
weltschutzes, Informationssysteme nutzen 

3. Aufträge durchführen unter Berücksichtigung von Ferti-
gungstechniken, Normen, Vorschriften sowie des Perso-
nalbedarfs und der Ausbildung; Auftragsbearbeitung und 
Auftragsabwicklung organisieren, planen und überwa-
chen 

4. technische Arbeitspläne und -prozesse, Skizzen und 
technische Zeichnungen, insbesondere unter Einsatz von 
rechnergestützten Systemen erstellen 

5. Werkstücke unter Berücksichtigung von Festigkeit, Statik 
und Dynamik herstellen 

6. Werkstoffe entsprechend ihrer Art und Eigenschaften 
verarbeiten; Verfahren zur Oberflächenbehandlung und 
Stoffeigenschaftsänderung bei der Planung, Konstruktion 
und Fertigung berücksichtigen 

7. elektronische, elektrotechnische und hydraulische, 
pneumatische sowie steuerungstechnische Lösungen er-
arbeiten 

8. manuelle, maschinelle und programmgesteuerte Be- und 
Verarbeitungsverfahren sowie Montage-und Fügetechni-
ken beherrschen 

9. Prüf- und Messtechniken unter Berücksichtigung von 
Mess- und Prüfplänen und der Qualitätssicherung durch-
führen und Ergebnisse bewerten und dokumentieren 

10. Fehler- und Störungssuche durchführen, Maßnahmen zur 
Beseitigung von Fehlern und Störungen beherrschen, Er-
gebnisse bewerten und dokumentieren 

11. Leistungen abnehmen und protokollieren, Nach-
kalkulation durchführen. 

(3) Den einzelnen Schwerpunkten im Feinwerkmechaniker-
Handwerk werden zum Zwecke der Meisterprüfung folgende 
spezifische Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten als 
ganzheitliche Qualifikationen zu-gerechnet: 

1. Schwerpunkt Maschinenbau: 
a) Maschinen und Bauelemente herstellen, montieren, in 

Betrieb nehmen und instand halten 
b) Prozessautomatisierung, insbesondere Montage- und 

Handhabungstechniken, planen, auswählen und an-
wenden 

c) Transport und Fördertechniken dem jeweiligen Ver-
wendungszweck zuordnen und anwenden 

 

2. Schwerpunkt Werkzeugbau: 
a) Schnitt-, Stanz- und Umformwerkzeuge sowie Form-

werkzeuge und Vorrichtungen planen, entwerfen, her-
stellen, montieren, in Betrieb nehmen und instand hal-
ten 

b) Eigenschaften und Verhalten der zu verarbeitenden 
Werkstoffe berücksichtigen 

 
3. Schwerpunkt Feinmechanik: 

a) optische und mechanische Geräte sowie me-
chanische Komponenten von elektrotechnischen Ge-
räten und Systemen planen, entwerfen, herstellen, 
montieren, in Betrieb nehmen und instand halten 

b) Modelle und Versuchseinrichtungen planen, entwer-



fen, herstellen, montieren, in Betrieb nehmen 
und instand halten 

c) Instrumente und Messgeräte herstellen, justie-
ren und instand halten, dabei technische Be-
sonderheiten berücksichtigen 

d) Maschinen und Bearbeitungswerkzeuge den 
jeweiligen Anforderungen und Verwendungs-
zwecken zuordnen. 

§3 
Gliederung, Prüfungsdauer und Bestehen des 

Teils I 
 

(1) Der Teil 1 der Meisterprüfung umfasst als Prü-
fungsbereich ein Meisterprüfungsprojekt und ein dar-
auf bezogenes Fachgespräch. 
(2) Die Anfertigung des Meisterprüfungsprojekts soll 
nicht länger als acht Arbeitstage, das Fachgespräch 
nicht länger als 30 Minuten dauern. 
 
(3) Das Meisterprüfungsprojekt und das Fachge-
spräch werden gesondert bewertet. Die Prüfungslei-
stungen im Meisterprüfungsprojekt und im Fachge-
spräch werden im Verhältnis 3:1 gewichtet. Hieraus 
wird eine Gesamtbewertung gebildet. 
 
(4) Mindestvoraussetzung für das Bestehen des 
Teils 1 der Meisterprüfung ist eine insgesamt ausrei-
chende Prüfungsleistung, wobei die Prüfung weder im 
Meisterprüfungsprojekt noch im Fachgespräch mit 
weniger als 30 Punkten bewertet worden sein darf. 
 

§4 
Meisterprüfungsprojekt 

 

(1) In dem von ihm gewählten Schwerpunkt hat der 
Prüfling ein Meisterprüfungsprojekt durchzuführen, 
das einem Kundenauftrag entspricht. Die konkrete 
Aufgabenstellung erfolgt durch den Meisterprü-
fungsausschuss. Die Vorschläge des Prüflings sollen 
dabei berücksichtigt werden. Vor der Durchführung 
des Meisterprüfungsprojekts hat der Prüfling den 
Entwurf, einschließlich einer Zeitplanung, dem Meis-
terprüfungsausschuss zur Genehmigung vorzulegen. 
 

(2) Als Meisterprüfungsprojekt ist in dem gewählten 
Schwerpunkt eine der nachfolgenden Aufgaben 
durchzuführen. Die Aufgabe umfasst eine Werkstatt-
zeichnung mit dazugehörigen Plänen, eine Kalkula-
tion und einen Arbeitsplan, die Anfertigung des ent-
sprechenden Produkts und ein Prüfprotokoll. 
 
1. Schwerpunkt Maschinenbau: 

eine Maschine oder Komponenten davon entwer-
fen, planen, kalkulieren und anfertigen 

2. Schwerpunkt Werkzeugbau: 

ein Schnitt-, Stanz- oder Umformwerkzeug, eine 
Form oder Vorrichtung oder Komponenten davon 
entwerfen, planen, kalkulieren und anfertigen 

3. Schwerpunkt Feinmechanik: 
ein Instrument oder Feingerät oder Komponenten 
davon, einschließlich steuerungstechnischer Ele-
mente, entwerfen, planen, kalkulieren und an-
fertigen. 

 

(3) Zum Nachweis der schwerpunktübergreifenden Qualifi-
kationen ist bei der Anfertigung des Produkts nach Abs. 2 
die spanende Bearbeitung mit pro-grammgesteuerten Werk-
zeugmaschinen einschließ-39 
lich der Erstellung und Optimierung eines computer-
gesteuerten Programms durchzuführen. 
 

(4) Die im Meisterprüfungsprojekt erbrachten Prüfungsleis-
tungen der Werkstattzeichnung mit den dazugehörigen Plä-
nen, der Kalkulation und des Arbeitsplans werden mit 40 
von Hundert, das angefertigte Produkt mit 50 von Hundert 
und das Prüfprotokoll mit 10 von Hundert gewichtet. 
 

§5 
Fachgespräch 

 

Auf der Grundlage der Prüfungsleistungen im Meis-
terprüfungsprojekt wird ein Fachgespräch geführt. Dabei soll 
der Prüfling zeigen, dass er fachliche Zusammenhänge auf-
zeigen kann, die dem Meisterprüfungsprojekt zu Grunde lie-
gen, den Ablauf des Meisterprüfungsprojekts begründen und 
mit dem Meisterprüfungsprojekt verbundene berufsbezoge-
ne Probleme sowie deren Lösungen darstellen kann und 
dabei in der Lage ist, neue Entwicklungen zu berück-
sichtigen. 
 

§6 
Gliederung, Prüfungsdauer 
und Bestehen des Teils II 

 

(1) Durch die Prüfung im Teil II soll der Prüfling durch Ver-
knüpfung technologischer, ablauf- und ver-
fahrenstechnischer, werkstofftechnischer und mathe-
matischer Kenntnisse nachweisen, dass er Probleme analy-
sieren und bewerten sowie geeignete Lösungswege aufzei-
gen und dokumentieren kann. 
 
(2) Prüfungsfächer sind: 
 
1. Feinwerktechnik 
2. Auftragsabwicklung 
3. Betriebsführung und Betriebsorganisation. 
 
(3) In jedem der Prüfungsfächer ist mindestens eine Aufgabe 
zu bearbeiten, die fallorientiert sein muss. 
 
1. Feinwerktechnik 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
feinwerktechnische Aufgaben und Probleme unter Be-
achtung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte in ei-
nem Feinwerkmechanikerbetrieb zu bearbeiten. Er soll 
feinwerktechnische Sachverhalte beurteilen und be-
schreiben. Bei der Aufgabenstellung sollen jeweils meh-
rere der nachfolgend aufgeführten Qualifikationen ver-
knüpft werden: 
a) Maschinen sowie deren Bauteile und Baugruppen, 

Geräte, Werkzeuge, technische Modelle oder Ver-
suchseinrichtungen entwerfen und berechnen oder 
Konstruktionsentwürfe bewerten oder korrigieren 

b) Elemente der Prozessautomatisierung und -
mechanisierung sowie der Transport- und För-
dertechnik unterscheiden und beurteilen 

c) Eigenschaften und Verhalten zu verarbeitender Werk-
stoffe beurteilen und Verwendungszwecken zuordnen 



d) Probleme der Materialbe- und -verarbeitung 
sowie des Fügens beschreiben, Lösungen er-
arbeiten, bewerten oder korrigieren 

e) Lösungen für Problemstellungen im Bereich 
der Steuerungstechnik erarbeiten, bewerten 
oder korrigieren 

f) Prüf- und Messtechniken sowie Verfahren der-
Funktionsprüfungen und Fehlersuche dem je-
weiligen Verwendungszweck zuordnen 

g) Verfahren zur Oberflächenbehandlung undStof-
feigenschaftsänderung dem jeweiligen Ver-
wendungszweck zuordnen. 

 

2. Auftragsabwicklung 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage 
ist, bei der Auftragsabwicklung die ablauftechni-
schen Maßnahmen, die für den technischen und 
wirtschaftlichen Erfolg in einem Feinwerkmecha-
nikerbetrieb notwendig sind, kundenorientiert ein-
zuleiten und abzuschließen. Bei der Aufgaben-
stellung sollen jeweils mehrere der nachfolgend 
aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden: 

 
a) Auftragsabwicklungsprozesse planen 
b) unter Berücksichtigung der Fertigungstechnik, 

der Montage sowie des Einsatzes von Material, 
Geräten und Personal Methoden und Verfah-
ren der Arbeitsplanung und -organisation be-
werten, dabei qualitätssichernde Aspekte dar-
stellen sowie die Vor- und Nachkalkulation 
durchführen 

c) technische Arbeitspläne, insbesondere unter 
Anwendung von elektronischen Datenverar-
beitungssystemen, erarbeiten, bewerten und 
korrigieren. 

 

3. Betriebsführung und Betriebsorganisation 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage 
ist, Aufgaben der Betriebsführung und Betriebsor-
ganisation in einem Feinwerkmechanikerbetrieb 
wahrzunehmen. Bei der Aufgabenstellung sollen 

jeweils mehrere der nachfolgend aufgeführten 
Qualifikationen verknüpft werden: 

a) betrieblich Kosten ermitteln, dabei betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge berücksichti-
gen 

b) Informations- und Kommunikationssysteme in 
Bezug auf ihre betrieblichen Einsatzmöglich-
keiten beurteilen 

c) betriebliches Qualitätsmanagement planen und 
darstellen 

d) berufsbezogene Gesetze, Normen, Regeln und 
Vorschriften anwenden 

e) die Haftung bei der Herstellung, der In-
stand-haltung und bei Dienstleistungen beurtei-
len 

f) Erfordernisse der Arbeitssicherheit, des 
Ge-sundheitsschutzes und des Umweltschut-
zesdarstellen; Gefährdung beurteilen und 
Maß-nahmen zur Gefährdungsabwehr festlegen 

g) Betriebs- und Lagerausstattung sowie Logistik 
planen und darstellen 

h) Marketingmaßnahmen zur Kundenpflege und 
zur Gewinnung neuer Kunden beschreiben. 

 

(4) Die Prüfung im Teil II ist schriftlich durchzuführen. Sie 
soll insgesamt nicht länger als acht Stunden dauern. Eine 
Prüfungsdauer von sechs Stunden täglich darf nicht über-
schritten werden. 
 
(5) Die schriftliche Prüfung ist in einem der in Abs. 2 ge-
nannten Prüfungsfächer auf Antrag des Prüflings oder nach 
Ermessen des Prüfungsausschusses durch eine mündliche 
Prüfung zu ergänzen (Ergänzungsprüfung), wenn dies das 
Bestehen des Teils II der Meisterprüfung ermöglicht. Die Er-
gänzungsprüfung soll je Prüfling nicht länger als 20 Minuten 
dauern. In diesem Prüfungsfach sind die Ergebnisse der 
schriftlichen Prüfung und der Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2:1 zu gewichten. 
 
(6) Mindestvoraussetzung für das Bestehen des Teils II der 
Meisterprüfung ist eine insgesamt ausreichende Prüfungs-
leistung. Ist die Prüfung in einem Prüfungsfach auch nach 
einer Ergänzungsprüfung mit weniger als 30 Punkten bewer-
tet worden, so ist die Prüfung des Teils II nicht bestanden. 

§7 
Weitere Anforderungen 

 
Die Prüfungsanforderungen in den Teilen III und IV sowie 

die Regelungen über das Bestehen der Meisterprüfung 
bestimmen sich nach der Verordnung über gemeinsame 
Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk vom 
18. Juli 2000 (BGBl. 1 S. 1078) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
§8 

Übergangsvorschrift 

(1) Die bis zum 30. Juni 2001 bezogenen Prüfungs-
verfahren werden auf Antrag des Prüflings nach den bisheri-
gen Vorschriften zu Ende geführt. Bei der Anmeldung zur 
Prüfung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001 sind auf An-
trag des Prüflings die bisherigen Vorschriften anzuwenden. 

(2) Prüflinge, die die Prüfung nach den bis zum 30. Juni 
2001 geltenden Vorschriften nicht bestanden haben und sich 
bis zum 30. Juni 2003 zu einer Wiederholungsprüfung an-
melden, können auf An-trag die Wiederholungsprüfung nach 
den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vorschriften ablegen. 

§9 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2001 in Kraft. Gleich-zeitig 
treten die Verordnung über das Berufsbild und über die 
Prüfungsanforderungen im praktischen Teil und im fach-
theoretischen Teil der Meisterprüfung für das Maschinen-
bauer (Mühlenbauer)-Handwerk vom 8. April 1976 (BGBl. 1 
S. 933), die Verordnung über das Berufsbild und über die 
Prüfungsanforderungen im praktischen Teil und im fach-
theoretischen Teil der Meisterprüfung für das Werkzeug-
macher-Handwerk vom 9. Juni 1975 (BGBl. 1 S. 1332), die 
Verordnung über das Berufsbild und über die Prüfungsan-
forderungen im praktischen Teil und im fachtheoretischen 
Teil der Meisterprüfung für das Dreher-Handwerk vom 9. 
Juni 1975 (BGBl. 1 S. 1329) und die Verordnung über das 
Berufsbild für das Feinmechaniker-Handwerk vom 12. Ok-
tober 1970 (BGBl. 1 S. 1398) außer Kraft. 

 


